
  

 
 
 
 
 
 

 
KUNDMACHUNG 

 
Es wird kundgemacht, dass am Freitag, 13.12.2024,  

um 19:30 Uhr im Veranstaltungssaal der Marktgemeinde St. Martin i. M. 

eine Sitzung des G e m e i n d e r a t e s   stattfindet. 

 
TAGESORDNUNG: 

 
 1 .  Neufestsetzung der Tarife und Gebühren der Marktgemeinde St. Martin i. M. 

 
 2 .  Beschluss über den Voranschlag für das Finanzjahr 2025 und den mittelfristigen 

Ergebnis- und Finanzplan für die Jahre 2025 bis 2029 
 

 3 .  Sanierung Tennisplätze beim Sportpark TROPS: Beschlussfassung des 
Finanzierungsplanes 
 

 4 .  Pfarre St. Martin i. M.: Sanierung der Aufbahrungshalle - Gewährung eines 
Gemeindebeitrages 
 

 5 .  Nahwärmeanschluss Polytechnische Schule Neufelden: Abschluss einer Vereinbarung 
gemäß §§ 50 und 51 OÖ Pflichtschulorganisationsgesetz 1992 mit der Marktgemeinde 
Neufelden 
 

 6 .  Rechnungsabschluss 2023: Kenntnisnahme des Prüfungsberichtes der BH Rohrbach 
vom 18. November 2024 
 

 7 .  Beschlussfassung der Änderung des Örtlichen Entwicklungskonzeptes Nr. 2.26 und des 
Flächenwidmungsplanes Nr. 3.35: Umwidmung der Parzellen Nr. 1450, 1460, 1461/1, 
1461/3, 1475/1 und 1696/2, KG St. Martin, von Bauland-Wohngebiet in Bauland-
Kerngebiet-zweigeschossige Bebauung (Bereich Landshaager Straße-ehemalige 
Volksschule) 
 

 8 .  Änderung des Örtlichen Entwicklungskonzeptes Nr. 2.28 und des 
Flächenwidmungsplanes Nr. 3.36: Erweiterung des bestehenden Kerngebietes und 
Schaffung der Sonderausweisung "Parkplatz" im Bereich Landshaager Straße-
Schulstraße (Projekt Spar-Markt Jauker) 
 

 9 .  Bericht des Prüfungsausschusses über die Gebarungsprüfung am 03. Dezember 2024 
 

 10 .  Vergabe von Arbeiten und Lieferungen 
 

 11 .  Bericht des Bürgermeisters und der Ausschüsse 
 

 12 .  Allfälliges 
 

 



  

  
 
 
 
 
 
 Der Bürgermeister: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hinweis: 
Die Einsichtnahme in die genehmigten und unterfertigten Verhandlungsschriften öffentlicher 
Gemeinderatssitzungen sowie die Herstellung von Abschriften während der Amtsstunden im 
Gemeindeamt ist jedermann erlaubt. Die Herstellung von Kopien ist gegen Kostenersatz 
zulässig. 
 
 
 
Angeschlagen am: 02.12.2024 
Abgenommen am: 14.12.2024
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